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An den Bezirksbürgermeister als Vorsitzender der
Bezirksvertretung Heepen

Anfrage

Gremium Sitzung am Öffentlichkeitsstatus

Bezirksvertretung Heepen 16.06.2016 öffentlich

Beratungsgegenstand:

Kürzung der Öffnungszeiten der Bürgerberatungsfilialen - Verhältnismäßigkeit in
Bezug auf Ziele der Haushaltskonsolidierung

Frage:

Warum werden die eigenen Haushaltskonsolidierungsziele (5 %), bei der Kürzung der
Öffnungszeiten der Bürgerberatungsfilialen (mind. über 70 %), weit überproportional überschritten?

Zusatzfragen:

Warum verhält sich die Verwaltung bei den Öffnungszeiten der Bürgerberatungen und ihrer Filialen
unlogisch und konterkariert ihre eigenen Grundsätze (u.a. Bürgerservice und Bürgernähe)?

Wie lässt sich die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme mit dem Bielefeld-Gesetz in Einklang
bringen?

Begründung:

Seit dem 4. Januar 2016 gelten in den Bürgerberatungen und den Bürgerberatungsfilialen neue
Öffnungszeiten. Bis 2016 konnte man an mind. 19 Stunden in der Woche den Bürgerservice
nutzen; jetzt sind es in den Filialen nur noch sechs Stunden. Grund dafür sind
Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen. Die sollen ämterübergreifend grundsätzlich 5 %
ausmachen.
Vorgänger von den Bürgerberatungsfilialen waren bis zur Eingemeindung 1973 die
Gemeindebüros. In Brake war das Gemeindebüro mit zwei Personen besetzt. Dabei war die
Bevölkerungszahl wesentlich geringer. Die Aufgabenbereiche sind komplexer geworden und die
Quantität wie auch die Qualität der Beratungen (z.B. auch wegen der Flüchtlinge) sind gestiegen.
Logisch wäre eine Verlängerung der Öffnungszeiten.

Unterschrift:

gez. Schatschneider




